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2. Kapitel 
Verbrechen gegen die 

Deutsche Demokratische Republik

§96
Hochverrat

(1) Wer es unternimmt,
1. die sozialistische Staats- oder Gesell

schaftsordnung der Deutschen Demokrati
schen Republik durch gewaltsamen Um
sturz oder planmäßige Untergrabung zu 
beseitigen oder in verräterischer Weise die 
Macht zu ergreifen;

2. das Gebiet der Deutschen Demokrati
schen Republik einem anderen Staat ein
zuverleiben oder einen Teil desselben von 
ihr loszulösen;

3. einen Angriff auf Leben oder Gesund
heit eines führenden Repräsentanten der 
Deutschen Demokratischen Republik zu be
gehen ;

4. mit Gewalt oder durch Drohung mit 
Gewalt die verfassungsmäßige Tätigkeit 
der führenden Repräsentanten der Deut
schen Demokratischen Republik unmöglich 
zu machen oder zu behindern,
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn 
Jahren oder mit lebenslänglicher Freiheits
strafe bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen kann 
auf Todesstrafe erkannt werden.

Landesverrat

§97
Spionage 1 2

(1) Der sozialistische Staat schützt und 
sichert seine staatlichen, wirtschaftlichen 
und militärischen Geheimnisse allseitig ge
genüber jedermann.

(2) Wer es unternimmt, Tatsachen, Ge
genstände, Forschungsergebnisse oder son
stige Nachrichten, die im politischen oder 
wirtschaftlichen Interesse oder zum Schutze 
der Deutschen Demokratischen Republik 
geheimzuhalten sind, für einen imperiali
stischen Geheimdienst oder für andere Or
ganisationen, Einrichtungen, Gruppen oder 
Personen, deren Tätigkeit gegen die 
Deutsche Demokratische Republik oder an
dere friedliebende Völker gerichtet ist, oder 
deren Vertreter oder Helfer zu sammeln, 
an sie auszuliefern oder zu verraten, wird

mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren 
bestraft

(3) Das Unternehmen der Spionage be
geht auch, wer

1. sich von einem imperialistischen Ge
heimdienst an werben läßt;

2. sich von Organisationen, Einrichtun
gen, Gruppen oder Personen oder deren 
Vertretern oder Helfern zum Zwecke der 
Sammlung oder Auslieferung geheimzuhal
tender Nachrichten anwerben läßt;

3. bei Spionage gegen die Deutsche De
mokratische Republik in anderer Weise als 
durch Sammlung oder Auslieferung ge
heimzuhaltender Nachrichten mitwirkt.

(4) In besonders schweren Fällen kann 
auf lebenslängliche Freiheitsstrafe oder To
desstrafe erkannt werden.

§98
Sammlung von Nachrichten

(1) Wer Nachrichten, die geeignet sind, 
die gegen die Deutsche Demokratische Re
publik oder andere friedliebende Völker 
gerichtete Tätigkeit von Organisationen, 
Einrichtungen, Gruppen oder Personen zu 
unterstützen, für sie sammelt oder ihnen 
übermittelt, wird mit Freiheitsstrafe von 
zwei bis zu zwölf Jahren bestraft.

(2) Vorbereitung und Versuch sind straf
bar.

§99
Landesverräterischer Treubruch

(1) Wer als Bürger der Deutschen De
mokratischen Republik außerhalb ihrer 
Grenzen mit imperialistischen Geheimdien
sten oder anderen Organisationen, Einrich
tungen, Gruppen oder Personen, deren Tä
tigkeit gegen die Deutsche Demokratische 
Republik oder andere friedliebende Völker 
gerichtet ist, in Verbindung tritt und diese 
in ihrer staatsfeindlichen Tätigkeit unter
stützt, wird mit Freiheitsstrafe von zwei 
bis zu zehn Jahren bestraft.

(2) Wer die Tat durch Auslieferung oder 
Verrat geheimzuhaltender Nachrichten be
geht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 
zwei Jahren bestraft. In besonders schwe
ren Fällen kann auf lebenslängliche Frei-


